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Bericht des Vorstands gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 3 und Abs. 4 Satz 2 AktG 

über den Ausschluss des Bezugsrechts in Tagesordnungspunkt 5 

Zu Tagesordnungspunkt 5 der Hauptversammlung am 30. August 2024 schlagen Vorstand 
und Aufsichtsrat die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2024) 
vor.  

Der Vorstand erstattet gemäß §§ 203 Abs. 2, 186 Abs.3 und Abs. 4 Satz 2 AktG über die 
Gründe für die Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre bei Ausgabe 
der neuen Aktien diesen Bericht, der als Bestandteil dieser Einladung auch über die 
Internetadresse der Gesellschaft zugänglich ist und während der Hauptversammlung zur 
Einsichtnahme ausliegt: 

Die Hauptversammlung der Gesellschaft am 28. Dezember 2020 hatte den Vorstand 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 27. Dezember 2025 das Grundkapital 
der Gesellschaft einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 714.760,00 durch die 
Ausgabe von bis zu Stück 714.760 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- 
und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020), wobei das gesetzliche 
Bezugsrecht der ausgeschlossen werden konnte. Von dieser Ermächtigung hat der Vorstand 
in vollem Umfang Gebrauch gemacht. Um der Gesellschaft hinsichtlich der Finanzierung auch 
zukünftig wieder größtmögliche Flexibilität zu gewähren, soll daher ein neues Genehmigtes 
Kapital 2024 geschaffen werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung am 30. August 2024 in 
Tagesordnungspunkt 5 vor, den Vorstand zu ermächtigen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 29. August 2029 einmalig oder mehrmals 
um insgesamt bis zu EUR 1.072.140,00 durch die Ausgabe von bis zu Stück 1.072.140 neuen, 
auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen 
(Genehmigtes Kapital 2024). Mit der vorgeschlagenen Ermächtigung wird der Vorstand in die 
Lage versetzt, künftig im Rahmen des genehmigten Kapitals die Eigenkapitalausstattung der 
Gesellschaft den geschäftlichen und rechtlichen Erfordernissen anzupassen. Den Aktionären 
ist grundsätzlich ein Bezugsrecht zu gewähren. Dazu kann auch vorgesehen werden, dass die 
Aktien von einem oder mehreren Kreditinstituten oder anderen, die Voraussetzungen des 
§ 186 Abs. 5 Satz 1 AktG erfüllenden Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen 
werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand 
soll jedoch ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats dieses Bezugsrecht der 
Aktionäre insbesondere in einigen klar definierten Fällen auszuschließen. 

Es wird vorgeschlagen, den Vorstand zu ermächtigen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 

 zur Vermeidung von Spitzenbeträgen, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses 
ergeben; 

Die Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts zur Vermeidung von 
Spitzenbeträgen dient dazu, ein technisch durchführbares Bezugsverhältnis 
darzustellen. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen 
Aktien werden entweder durch Verkauf über die Börse oder in sonstiger Weise 
bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der mögliche Verwässerungseffekt ist 
aufgrund der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering. 
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 bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zur Gewährung von neuen 
Aktien als Gegenleistung im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder im 
Rahmen des Erwerbs von Unternehmen, Teilen von Unternehmen oder Beteiligungen 
an Unternehmen, einschließlich der Erhöhung bestehenden Anteilsbesitzes, oder von 
anderen mit einem solchen Akquisitionsvorhaben im Zusammenhang stehenden 
einlagefähigen Wirtschaftsgütern, einschließlich Forderungen Dritter gegen die 
Gesellschaft oder nachgeordnet mit ihr verbundener Unternehmen; 

Diese Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts bei Kapitalerhöhungen aus 
Genehmigtem Kapital soll der Gesellschaft die Möglichkeit geben, in geeigneten Fällen 
Unternehmen bzw. Teile von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen, 
einschließlich der Erhöhung bestehenden Anteilsbesitzes, gegen Überlassung von 
Aktien der Gesellschaft zu erwerben oder sich mit anderen Unternehmen 
zusammenschließen zu können. Die Gesellschaft hat damit ein Instrument, eventuelle 
Akquisitionsmöglichkeiten unter Zuhilfenahme flexibler und liquiditätsschonender 
Finanzierungsmöglichkeiten zu realisieren. Die Möglichkeit, rasch und erfolgreich auf 
entsprechende vorteilhafte Angebote oder sich bietende Gelegenheiten reagieren zu 
können, dient dabei auch dem Erhalt und der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der 
Gesellschaft. Die Ermächtigung erstreckt sich insbesondere auf den Erwerb von 
Beteiligungen im Rahmen sogenannter „Share Deals“, d. h. durch den Erwerb von 
Gesellschaftsanteilen, sowie auf den Erwerb im Rahmen sogenannter „Asset Deals“, 
d. h. die Übernahme eines Unternehmens oder Unternehmensteils mittels Erwerb der 
sie bestimmenden Vermögensgegenstände, Rechte, Vertragspositionen und 
Ähnlichem. Die Möglichkeit, im Einzelfall Forderungen gegen die Gesellschaft durch die 
Ausgabe von Aktien der Gesellschaft zurückführen zu können, hat ebenfalls den Vorteil, 
dass eine Belastung der Liquidität vermieden wird. Da eine Kapitalerhöhung in den 
vorgenannten Fällen häufig kurzfristig erfolgen muss, kann diese in aller Regel nicht von 
der nur einmal jährlich stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung unmittelbar 
beschlossen werden. Die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung für 
jeden einzelnen Erwerb wäre in diesen Fällen jedoch aus Kosten- und Zeitgründen nicht 
praktikabel. 

 bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn die neuen Aktien zu einem 
Ausgabebetrag ausgegeben werden, der den Börsenpreis der bereits börsennotierten 
Aktien gleicher Gattung und Ausstattung nicht wesentlich unterschreitet; diese 
Ermächtigung ist auf die Ausgabe von Aktien beschränkt, deren anteiliger Betrag am 
Grundkapital insgesamt 20 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft nicht 
überschreitet. Maßgeblich hierfür ist das Grundkapital bei Wirksamwerden der 
Ermächtigung oder – falls dieser Wert geringer ist – bei Ausnutzung der Ermächtigung; 

Rechtsgrundlage für diesen Bezugsrechtsausschluss ist §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG. Diese Möglichkeit des sogenannten „vereinfachten 
Bezugsrechtsausschlusses“ dient dem Interesse der Gesellschaft an der Erzielung eines 
bestmöglichen Preises bei der Ausgabe der neuen Aktien. Die Ermächtigung ermöglicht 
eine kurzfristige Aktienplatzierung unter flexibler Ausnutzung günstiger 
Marktverhältnisse und führt in der Regel zu einem deutlich höheren Mittelzufluss als im 
Fall einer Aktienplatzierung mit Bezugsrecht, da bei der Festlegung des 
Platzierungsentgelts kein Kursänderungsrisiko für den Zeitraum der Bezugsfrist 
berücksichtigt werden muss. Durch den Verzicht auf die zeit- und kostenaufwendige 
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Abwicklung des Bezugsrechts kann zudem der Eigenkapitalbedarf aus sich kurzfristig 
bietenden Marktchancen zeitnah gedeckt werden. Der Vorstand soll mit dieser Form der 
Kapitalerhöhung in die Lage versetzt werden, die für die zukünftige 
Geschäftsentwicklung erforderliche Stärkung der Eigenkapitalausstattung zu optimalen 
Bedingungen vornehmen zu können. Dadurch, dass der Ausgabepreis der Aktie den 
Börsenkurs jeweils nicht wesentlich unterschreitet, wird dem Interesse der Aktionäre an 
einem wertmäßigen Verwässerungsschutz Rechnung getragen. Der Vorstand wird den 
Ausgabepreis so nahe an dem dann aktuellen Börsenkurs festlegen, wie dies unter 
Berücksichtigung der jeweiligen Situation am Kapitalmarkt möglich ist, und sich um eine 
marktschonende Platzierung der neuen Aktien bemühen. Der Ausschluss des 
Bezugsrechts aufgrund anderer Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist mit 
zu berücksichtigen. 

 soweit es erforderlich ist, um den Inhabern und/oder Gläubigern von Wandlungs- 
und/oder Optionsrechten bzw. den Schuldnern von Wandlungs- und/oder 
Optionspflichten aus Schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder 
nachgeordnet mit ihr verbundenen Unternehmen ausgegeben worden sind, ein 
Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung 
der Wandlungs- und/oder Optionsrechte bzw. nach Erfüllung der Wandlungs- und/oder 
Optionspflichten zustände; 

Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen sind zur Erleichterung der Platzierbarkeit 
am Kapitalmarkt regelmäßig mit einem Verwässerungsschutz versehen. Als 
Verwässerungsschutz üblich ist ein Geldausgleich oder wahlweise die Ermäßigung des 
Wandlungs- bzw. Optionspreises bzw. eine Anpassung des Umtauschverhältnisses. 
Daneben sehen Wandel- und Optionsschuldverschreibungsbedingungen üblicherweise 
vor, dass insbesondere im Fall einer Kapitalerhöhung unter Einräumung eines 
Bezugsrechts für die Aktionäre den Inhabern oder Gläubigern von Wandlungs- oder 
Optionsrechten bzw. den Schuldnern von Wandlungs- oder Optionspflichten anstelle 
eines Verwässerungsschutzes durch die vorgenannten Mechanismen ein Bezugsrecht 
auf neue Aktien eingeräumt werden kann, wie es auch den Aktionären zusteht. Sie 
werden, wenn der Vorstand von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, so gestellt, als ob 
sie ihr Wandlungs- oder Optionsrecht bereits ausgeübt bzw. ihre Wandlungs- oder 
Optionspflicht bereits erfüllt hätten. Dies hat den Vorteil, dass die Gesellschaft – im 
Gegensatz zu einem Verwässerungsschutz durch Ermäßigung des Wandlungs- oder 
Optionspreises bzw. durch eine Anpassung des Umtauschverhältnisses – einen höheren 
Ausgabebetrag für die bei der Wandlung oder Optionsausübung auszugebenden Aktien 
erzielen kann und dafür auch keinen Geldausgleich leisten muss. Um dies zu erreichen, 
ist insoweit ein Bezugsrechtsausschluss erforderlich. 

 zur Durchführung einer sogenannten Aktiendividende (scrip dividend), bei der den 
Aktionären angeboten wird, ihren Dividendenanspruch ganz oder teilweise als 
Sacheinlage zum Bezug neuer Aktien in die Gesellschaft einzubringen; 

Die Durchführung einer Aktiendividende kann als echte Bezugsrechtsemission, 
insbesondere unter Beachtung der Bestimmungen in § 186 Abs. 1 AktG 
(Mindestbezugsfrist von zwei Wochen) und § 186 Abs. 2 AktG (Bekanntgabe des 
Ausgabebetrags spätestens drei Tage vor Ablauf der Bezugsfrist) erfolgen. Dabei 
werden den Aktionären nur jeweils ganze Aktien zum Bezug angeboten; hinsichtlich des 
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Teils des Dividendenanspruchs, der den Bezugspreis für eine ganze Aktie nicht erreicht 
(bzw. diesen übersteigt), sind die Aktionäre auf den Bezug der Bardividende verwiesen 
und können insoweit keine Aktien zeichnen; ein Angebot von Teilrechten ist ebenso 
wenig vorgesehen wie die Einrichtung eines Handels von Bezugsrechten oder 
Bruchteilen davon. Weil die Aktionäre anstelle des Bezugs neuer Aktien die 
Bardividende erhalten, erscheint dies als gerechtfertigt und angemessen. Im Einzelfall 
kann es je nach Kapitalmarktsituation im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre 
liegen, die Gewährung einer Aktiendividende anzubieten und durchzuführen, ohne 
insoweit an die Beschränkungen des § 186 Abs. 1 und 2 AktG gebunden zu sein. 
Anstelle der Durchführung einer Aktiendividende im Wege einer Bezugsrechtsemission 
soll der Vorstand deshalb auch ermächtigt sein, mit Zustimmung des Aufsichtsrats zur 
Durchführung einer Aktiendividende das Bezugsrecht der Aktionäre insgesamt 
auszuschließen. Auch in diesem Fall wird der Vorstand aber – unbeschadet des 
umfassenden Bezugsrechtsausschlusses – allen Aktionären, die dividendenberechtigt 
sind, neue Aktien zum Bezug gegen Einlage ihres Dividendenanspruchs anbieten. 
Angesichts des Umstandes, dass allen Aktionären die neuen Aktien angeboten werden 
und überschießende Dividenden-Teilbeträge durch Zahlung der Bardividende 
abgegolten werden, erscheint auch insoweit der Bezugsrechtsausschluss als 
gerechtfertigt und angemessen 

Bei Abwägung aller genannten Umstände halten Vorstand und Aufsichtsrat die 
Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts in den genannten Fällen aus den 
aufgezeigten Gründen auch unter Berücksichtigung des bei Ausnutzung der betreffenden 
Ermächtigung zu Lasten der Aktionäre eintretenden Verwässerungseffekts für sachlich 
gerechtfertigt und gegenüber den Aktionären für angemessen. 

 

Düsseldorf, im Juli 2024 

Der Vorstand 


